
 
 

 

1 
 

 

Rentzelstraße 34, 20146 Hamburg 
Telefon: (040) 41 40 19 - 0 
Telefax: (040) 41 40 19 - 99 
 

E-Mail: info-hamburg@minning-burgdorf.de 
Internet: www.minning-burgdorf.de  

G.-Hauptmann-Str. 4, 16816 Neuruppin 
Telefon: (03391) 45 08 - 0 
Telefax: (03391) 45 08 - 34 

 

E-Mail: info-neuruppin@minning-burgdorf.de 
Internet: www.minning-burgdorf.de 

 
Dezember 2010 

 

Aktuelle  Mandanteninformationen 
Dezember 2010  

  
 

I n h a l t :  
 

1. Beteiligungen: Neuregelung zum Teilabzugsverbot 
ab 2011 geplant  

2. Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäu-
den 

3. Beteiligungsquote: Rückwirkende Absenkung teil-
weise verfassungswidrig  

4. Das Seeling-Modell steht vor dem Aus: Handlungs-
bedarf bis zum 31.12.2010  

5. Lohnsteuerkarte 2010 gilt auch 2011 
6. Ausschlussfrist für das elektronische Vorsteuer-

Vergütungsverfahren bis zum 31. März 2011 verlän-
gert 

7. Absetzbarkeit alternativer Heilbehandlungen 
 

 
  

Steuertermine im Monat Dezember 2010 
     Zahlung bis             Ende Schonfrist 
Umsatzsteuer:    10. 12. 2010  13. 12. 2010 
Lohn- und Kirchensteuer:    10. 12. 2010  13. 12. 2010 
Einkommensteuer:   10. 12. 2010  13. 12. 2010 
Körperschaftsteuer:   10. 12. 2010  13. 12. 2010 
     

1. Beteiligungen: Neuregelung zum Teilabzugsverbot ab 2011 geplant  
Veräußert ein Gesellschafter seine wesentliche Beteiligung (mindestens 1 %) an einer Kapitalgesell-
schaft, ist die Veräußerung zu 60 % steuerpflichtig. Infolgedessen können Aufwendungen, die mit den 
Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, auch nur 
zu 60 % steuermindernd berücksichtigt werden. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs gilt das Teilabzugsverbot hingegen nicht, 
wenn der Steuerpflichtige keinerlei Einnahmen durch seine Beteiligung erzielt hat. Die Folge: Er-
werbsaufwendungen (z.B. Anschaffungskosten oder Veräußerungskosten) können somit in voller Höhe 
geltend gemacht werden.  

Durch das Jahressteuergesetz 2010 soll bereits die Absicht zur Erzielung von Einnahmen oder Be-
triebsvermögensmehrungen ausreichen, um zur Anwendung des Teilabzugsverfahrens zu kommen. Da 
die Neuregelung erst ab 2011 gelten soll, bietet es sich an, Verluste aus einer ertraglosen Beteiligung 
noch bis zum Jahresende zu realisieren. 

2. Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden 
Der Bundesfinanzhof hat ein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) gerichtet. In der Sache geht es um die Höhe des Vorsteuerabzugs für Eingangsleistungen 
zur Herstellung eines Gebäudes, mit dem sowohl steuerfreie als auch steuerpflichtige Umsätze 
erzielt werden.  
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Bei gemischt genutzten Immobilien ist die Vorsteuer seit 2004 im Verhältnis der Nutzflächen aufzu-
teilen (Flächenschlüssel). Eine Aufteilung nach dem Verhältnis der Umsätze (Umsatzschlüssel) ist 
nur möglich, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. Da der Flächenschlüssel 
bei Gebäuden einen sachgerechten Aufteilungsmaßstab darstellt, bewirkt die Vorschrift in der Pra-
xis faktisch den Ausschluss des Umsatzschlüssels.  

Der Bundesfinanzhof fragt nun beim EuGH an, ob diese Einschränkung mit den Vorgaben des EU-
Rechts vereinbar ist. Dieses sieht den Umsatzschlüssel als Regel-Aufteilungsmaßstab vor. Hier-
von können die Mitgliedstaaten zwar in Ausnahmefällen abweichen, der Bundesfinanzhof hält es 
jedoch für zweifelhaft, ob die Voraussetzungen für einen der Ausnahmefälle vorliegen (BFH-
Beschluss vom 22.7.2010, Az. V R 19/09). 

3. Beteiligungsquote: Rückwirkende Absenkung teilweise verfassungswidrig  
Die Anwendung der abgesenkten Beteiligungsgrenze von mehr als 25 % auf mindestens 10 % mit 
Wirkung ab dem 1.1.1999 verstößt teilweise gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze des 
Vertrauensschutzes.  

Die konkreten Auswirkungen: Wurde eine Beteiligung bis zum 31.3.1999 (Verkündung des Steuer-
entlastungsgesetzes 1999/2000/2002) veräußert und betrug die Beteiligung innerhalb der voran-
gegangenen 5 Jahre maximal 25 %, ist der Veräußerungsgewinn steuerfrei. Bei einer späteren 
Veräußerung ist der bis zum 31.3.1999 bereits eingetretene Wertzuwachs steuerfrei, wenn dieser 
bis zur Verkündung des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 steuerfrei hätte realisiert wer-
den können, weil die alte Beteiligungsgrenze von 25 % nicht überschritten war.  

Hinweis: Die 10 %ige Beteiligungsgrenze und damit auch die derzeit gültige 1 %ige Beteiligungs-
grenze als solche sind jedoch verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (BVerfG vom 7.7.2010, 
Az. 2 BvR 748/05, Az. 2 BvR 753/05, Az. 2 BvR 1738/05).  

4. Das Seeling-Modell steht vor dem Aus: Handlungsbedarf bis zum 31.12.2010  
Durch das Jahressteuergesetz 2010 wird der Vorsteuerabzug für gemischt genutzte Grundstücke 
ab 2011 auf die unternehmerische Verwendung beschränkt werden. Der volle Vorsteuerabzug 
(also auch für den privat genutzten Gebäudeteil) scheidet folglich aus. Demzufolge entfällt auch 
der Zins- und Liquiditätsvorteil des Seeling-Modells, der dadurch entsteht, dass die Vorsteuer für 
die Privatnutzung in Form der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe erst innerhalb von 
zehn Jahren zurückzuzahlen ist. 

Hinweis: Die Altregelung kann nach dem vorgesehenen Bestandsschutz weiter genutzt werden, 
wenn der Kaufvertrag vor dem 1.1.2011 abgeschlossen wurde. Bei eigenen Bauprojekten gilt der 
Bestandsschutz, wenn der Bauantrag bis zum 31.12.2010 gestellt wird. Wer von dem Zins- und 
Liquiditätsvorteil noch profitieren möchte, könnte unter Umständen durch Stellen des Bauantrages 
bis zum 31.12.2010 die Regelungen des Seeling-Urteils anwenden. 

5. Lohnsteuerkarte 2010 gilt auch 2011 
Die Lohnsteuerkarte 2010 war die letzte aus Papier; neue Karten werden nicht mehr verschickt. 
Für Arbeitnehmer bedeutet das: die Lohnsteuerkarte 2010 gilt auch im kommenden Jahr. 
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Grund für die Fortgeltung 

Der Grund hierfür ist, dass der Gesetzgeber entschieden hat, das Lohnsteuerabzugsverfahren ab 
2012 auf ein elektronisches Verfahren umzustellen. Dann werden die für die Berechnung der 
Lohnsteuer benötigten Daten in einer Datenbank der Finanzverwaltung hinterlegt und den Arbeit-
gebern in elektronischer Form zum Abruf bereitgestellt. 

Übergangszeitraum 2011 

In der Übergangszeit des Jahres 2011 wird bereits unmittelbar das zuständige Finanzamt An-
sprechpartner für Auskünfte zu den gespeicherten Daten und deren Änderung sein. In Bezug auf 
die Meldedaten (Familienstand, Geburt eines Kindes) bleibt es wie bisher bei der Zuständigkeit der 
Gemeinden. 

Was zu beachten ist: 

Der Arbeitgeber darf die Lohnsteuerkarte 2010 nicht am Jahresende vernichten, sondern muss die 
darauf enthaltenen Eintragungen auch für den Lohnsteuerabzug in 2011 zugrunde legen. Bei ei-
nem Arbeitgeberwechsel müssen Arbeitnehmer ihre Lohnsteuerkarte 2010 vom bisherigen Arbeit-
geber zurückfordern und dem neuen aushändigen. Arbeitnehmer sind verpflichtet, Steuerklasse 
und Zahl der Kinderfreibeträge auf der Lohnsteuerkarte 2010 umgehend durch das Finanzamt än-
dern zulassen, wenn die Eintragungen von den Verhältnissen zu Beginn des Jahres 2011 zu ihren 
Gunsten abweichen. Auf der Lohnsteuerkarte 2010 eingetragene Freibeträge gelten unabhängig 
vom Gültigkeitsbeginn auch in 2011 weiter. Zur Vermeidung von Nachzahlungen bei der Einkom-
mensteuerveranlagung 2011 kann eine Herabsetzung der Freibeträge beantragt werden. Wird im 
Jahr 2011 erstmalig eine Lohnsteuerkarte benötigt, stellt das zuständige Finanzamt eine Ersatzbe-
scheinigung anstelle einer Lohnsteuerkarte aus. 

6. Ausschlussfrist für das elektronische Vorsteuer-Vergütungsverfahren bis zum 31. 
März 2011 verlängert 

Das Vorsteuervergütungsverfahren innerhalb der EU ist zum 1. Januar 2010 grundlegend geändert 
worden. Unternehmer müssen seitdem den Erstattungsantrag über ein Web-Portal im eigenen 
Ansässigkeitsstaat beantragen. Insbesondere deutsche Unternehmer hatten erhebliche technische 
Probleme bei der Einreichung der Anträge. 

Der EU-Ministerrat hat beschlossen, dass die zum 30. September 2010 abgelaufene Ausschluss-
frist um sechs Monate verlängert wird. Unternehmen, die ihre Anträge noch nicht gestellt haben 
oder Unterlagen nachreichen bzw. ergänzen müssen, haben jetzt noch Zeit bis zum 31. März 
2011. 
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7. Absetzbarkeit alternativer Heilbehandlungen 
Steht hinter alternativen Behandlungsmethoden häufig ein Jahrtausende altes Wissen, das nicht 
als minderwertig betrachtet werden darf? Mit solchen und anderen Argumenten musste sich das 
FG Münster beschäftigen, als es um den Abzug außergewöhnlicher Belastungen ging. 

Sachverhalt 

Ein Ehepaar hatte für sich und die beiden Kinder Kosten alternativer Heilbehandlungsmethoden 
geltend gemacht. Die Tochter litt an unerklärlichen Ohnmachtsanfällen, das andere Kind an Lese- 
und Rechtschreibschwäche, die wiederum auf psychischen oder physischen Störungen beruhte. 
Bei der Tochter hätte die Behandlung durch Schulmediziner Übelkeit, Hautausschläge, Erbrechen 
und Kopfschmerzen hervorgerufen. Bei der Mutter waren Müdigkeitserscheinungen und Eisen-
mangel der Anlass für Aufwendungen von insgesamt 8.000 EUR für Lerntherapien, energetische 
Heilbehandlung, Feng-Shui-Arbeiten und spirituelle Lebensberatung. So interessant der Sachver-
halt auch sein mag: Gerade beim Versagen des Abzugs außergewöhnlicher Belastungen wird häu-
fig lapidar auf den Amtsarzt verwiesen. 

Entscheidung 

Die Richter setzen auch in diesem Fall ein vor der Behandlung ausgestelltes amts- oder vertrau-
ensärztliches medizinisches Gutachten für die Anerkennung voraus, aus dem sich die Krankheit 
und die medizinische Notwendigkeit der Behandlung zweifelsfrei ergeben. So verlange es der BFH 
bei solchen Maßnahmen, die nicht eindeutig nur der Heilung oder Linderung einer Krankheit dien-
ten und deren medizinische Erforderlichkeit daher schwer abzuschätzen sei. Ein Verzicht hierauf 
sei nur ausnahmsweise dann möglich, wenn der Steuerpflichtige die Notwendigkeit einer vorheri-
gen Begutachtung objektiv nicht erkennen oder der Amtsarzt anhand erstellter und nachprüfbarer 
medizinischer Untersuchungen die Notwendigkeit der Behandlungen nachträglich noch zuverlässig 
beurteilen könne. Die im Streitfall vorgetragene Lese- und Rechtschreibschwäche stelle nur dann 
eine Krankheit dar, wenn die Schwäche auf einer isolierten Störung der für das Lesen und Schrei-
ben notwendigen Wahrnehmungsfunktion (Hirnfunktionsstörung) beruhe. 

Konsequenz 

Die Revision wurde nicht zugelassen. Das Ergebnis - nicht der Sachverhalt - erinnert an eine Ent-
scheidung früherer Jahre: Tierarztkosten, die wegen der Diabetes-Erkrankung eines Hundes ange-
fallen sind, der auf Anraten des Arztes zur Behandlung einer Erkrankung des Steuerpflichtigen 
angeschafft wurde, sind jedenfalls dann nicht als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig, wenn 
die Notwendigkeit des Hundes zur Behandlung der Krankheit nicht durch ein vorheriges amtsärztli-
ches Attest nachgewiesen wurde. 

 
Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige 

Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 
Sollten Sie Fragen bezüglich des Inhaltes der Mandanteninformationen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfü-

gung. Sie erreichen uns telefonisch bzw. per E-Mail unter den unten angegebenen Nummern bzw. Adressen. 
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